
  

Mandat der 
Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) 

vom 26. Oktober 2018  

Die Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz,  
die Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz und  
die Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein 

 

beschliessen: 

Art. 1 Zusammensetzung 
Die Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) setzt sich zusammen aus den Leiterinnen und Leitern 
der Volksschulämter der Deutschschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein. 

Art. 2 Ziele und Aufgaben 
1 Die DVK dient der koordinierten Entwicklung der Volksschulen in der Deutschschweiz. 
2 Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Kantonen; 
- Koordination von Entwicklungen zwischen den Kantonen; 
- Führung der ihr unterstellten Arbeitsgruppen; 
- Stellungnahme zu wesentlichen Geschäften der Volksschule zuhanden der drei Regionalkonferenzen; 
- Bearbeitung weiterer ihr von den drei Regionalkonferenzen übertragenen Aufgaben. 

3  Sie kann den drei Regionalkonferenzen zur Koordination der Volksschule Vorschläge für Aktivitäten vorlegen 
und Anträge stellen. 

4  Sie kann im Rahmen der verfügbaren Mittel Arbeitsgruppen einsetzen und der Geschäftsstelle Aufträge ertei-
len. 

Art. 3 Organisation 
1  Die DVK setzt einen Ausschuss ein. Im Übrigen konstituiert sich die DVK selbst. 
2  Der Ausschuss bereitet die Geschäfte zuhanden der DVK vor.  
3  Er bearbeitet dringliche Geschäfte oder Geschäfte von untergeordneter Bedeutung. 

Art. 4 Geschäftsführung 
Die Geschäftsstelle der BKZ besorgt die Sachbearbeitung und die Administration der DVK. 

Art. 5 Finanzielle Regelungen 
1  Die für die Tätigkeit der DVK nötigen Mittel werden durch Beschlüsse der drei Regionalkonferenzen festge-

legt. 
2  Es gilt die Spesenregelung der EDK. 

Art. 6 Inkraftreten 
Dieses Mandat tritt auf den 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
Beschlossen am 26. Oktober 2018 in Solothurn an der gemeinsamen Sitzung der NW EDK, der BKZ und der 
EDK-Ost. 
 
 
 



2  

 
NORDWESTSCHWEIZERISCHE 
ERZIEHUNGSDIREKTORENKONFERENZ (NW EDK) 
 
Der Präsident Der Regionalsekretär 
 
 
Dr. Conradin Cramer Dr. Frédéric Voisard 
Erziehungsdirektor BS 
 
 
 
BILDUNGSDIREKTOREN-KONFERENZ 
ZENTRALSCHWEIZ (BKZ) 
 
Der Präsident Der Regionalsekretär 
 
 
 
Michael Stähli Peter Gähwiler 
Bildungsdirektor SZ 
 
 
ERZIEHUNGSDIREKTOREN-KONFERENZ DER OSTSCHWEIZER KANTONE UND DES FÜRSTENTUMS 
LIECHTENSTEIN (EDK-OST) 
 
Der Präsident Der Regionalsekretär 
 
 
 
Benjamin Mühlemann Christoph Zimmermann 
Bildungsdirektor GL 
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